
^•Kommunale Doppik^ 

Einführung der 
Doppik - ein 

Zwischenfazit 
Die erste Phase der Umsetzung der 
kommunalen Doppik ist in Rhein
land-Pfalz weitgehend vollzogen. Die 
Doppik-Einführung erfolgte durch 
die jeweiligen Verwaltungen dabei 
unter Einsatz erheblicher personel
ler und finanzieller Mittel. Zwischen
zeitlich wird jedoch Kritik laut. Die
se Kritik zielt vor allem auf die dop-
pischen Haushalte, die als zu unüber
sichtlich, intransparent und schwer 
interpretierbar bezeichnet werden. 
Der Haushaltsplan wird als zu um
fangreich empfunden. Die ehren
amtlich Tätigen fänden sich nicht 
mehr zurecht. Die Kosten- und Leis
tungsrechnung produziere hohen Ver
waltungsaufwand. 

Die Gefahr, die sich offensicht
lich im Prozess der Umstellung er
gibt. besteht darin, dass das eigent
liche Ziel des neuen kommunalen 
Haushalts- und Rechnungswesens 
nicht mehr erkennbar ist. Ausgangs
punkt der Umstellung war ursprüng
lich die Implementierung neuer Steue
rungsmodelle. Für die Steuerung 
einer Kommune bilden aussagekräf
tige Informationen aus einem ent
sprechenden Rechnungswesen eine 
notwendige Voraussetzung. Insofern 
sollte die Doppik keinesfalls Selbst
zweck sein, sondern Grundlage für 
problemorientierte Entscheidungen 
der Verantwortlichen in den Kom
munen. 

Vor diesem Hintergrund ergibt 
sich für alle handelnden Personen in 
den Gebietskörperschaften auch in 
den künftigen Jahren dringender 
Handlungsbedarf. 

Der Schwerpunkt für die Mit
arbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Verwaltungen lag bisher in der Um
setzung der Grundlagen der Dop
pik. Zu nennen sind hierbei u.a. die 
Entwicklung von Konten- und Pro
duktplänen, die erstmalige Erfas
sung von Vermögen und Schulden 
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der Eröffnungsbilanz, die Anpas
sung der EDV-Systeme und das Ein
richten individueller Bilanzierungs
richtlinien. Hervorzuheben ist, dass 
diese Umsetzung, die einen enor
men Kraftakt bedeutete, weitge
hend abgeschlossen werden konnte. 
Dennoch ist damit die Einführung 
der Doppik in den Verwaltungen 
nicht abgeschlossen. In der Zukunft 
ist es erforderlich, die Auswertun
gen des doppischen Rechnungswe
sens, insbesondere den Haushalt, so 
zu verdichten, dass steuerungsrele
vante Aussagen besser ermöglicht 
werden. Dies wird sich z.B. in der 
stärkeren Ausrichtung an Kennzah
len mit dem damit verbundenen 
Aufbau einer Kosten- und Leis
tungsrechnung ausdrücken. 

Damit dies gelingen kann, müs
sen die Gremien mitgenommen und 
nicht mit Papier „erschlagen wer
den". Doppik bedeutet vom Ansatz 
her im Vergleich zur bisherigen Pra
xis eine andere Art von Ratsarbeit. 
Die Gremien müssen sich lösen von 
der Ausrichtung an einzelnen Haus
haltsansätzen und verstärkt, im Sin
ne von strategischen Ausrichtungen, 
die grundlegenden Entscheidungen 
vorgeben, die im Anschluss von den 
Verwaltungen umzusetzen sind. Die 
Unterlagen müssen so zusammen
gestellt sein, damit dieses Ziel auch 
erreicht werden kann. In der Regel 
dürfte ein Vorbericht reichen, aus 
dem sich die wesentlichen Angaben 
ergeben. Die detaillierten Unterla
gen könnten den Ratsmitgliedern 
im Intranet oder auf CD zur Verfü
gung gestellt werden. 

Hierzu sind eine intensive Be
schäftigung mit dem neuen System 
und konkrete Vorgaben an die Ver
waltungen bezüglich der Frage, wel
che Informationen tatsächlich ge
wollt sind, von entscheidender Be

deutung. Eine Zielvorgabe des Ra
tes im Bereich einer Schule könnte 
z.B. lauten „Senkung des Bewirt
schaftungsaufwands um x%". Der 
Erfolg der anschließenden Umset
zung kann an einer einzigen Kenn
zahl abgelesen werden, ohne dass ei
ne intensive Beschäftigung mit den 
einzelnen Aufwandsarten im Be
reich der Bewirtschaftung notwen
dig ist. Es erfolgt insoweit eine deut
liche Abgrenzung der Verantwort
lichkeiten bzgl. der politischen Vor
gaben und der operativen Durch
führung. 

Schließlich ist auch der Gesetz
geber auf Landesebene nach wie vor 
gefordert, die Bestimmungen der Ge
meindehaushaltsverordnung weiter 
zu entwickeln. Nicht alle Grundsät
ze ordnungsmäßiger Buchführung, 
die sich aus dem Handels- und Steuer
recht ergeben, müssen zwingend 
auch für den kommunalen Bereich, 
im Hinblick auf ihre Steuerungs
relevanz, sinnvoll sein. Erste be
grüßenswerte Ansätze hierzu ent
hält die im Entwurf vorliegende 
Landesverordnung zur Änderung 
der Gemeindehaushaltsverordnung, 
in dem der vielfach geäußerte Wunsch 
der Verwaltungen auf eine Vereinfa
chung im Bereich der GWG aufge
griffen wurde. 

Insgesamt bedarf es weiterer 
Anstrengungen auf allen Ebenen, 
um die Doppik zu einem Erfolg 
werden zu lassen. Es wäre fatal an
zunehmen, dass mit der generellen 
Umstellung im Jahr 2009 der Pro
zess der Doppik-Einführung been
det wäre. Die Erfahrungen aus dem 
bisherigen Umstellungsprozess, die 
die Leistungsfähigkeit der Beteilig
ten deutlich machen, zeigen, dass 
der große Einführungsaufwand den
noch zu einem positiven Ergebnis 
führen kann. 
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